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Bei der Baumaßnahme handelt es sich um einen Totalabbruch der bestehenden Unterkunftsgebäude Geb. 3 und 5 in der Löwenstein Kaserne in Aachen. Sie gehört zu den Liegenschaften, die der BLB NRW NL Aachen für die BImA betreut und bearbeitet.
Nach dem Abbruch der bestehenden Gebäude wird an selbiger Stelle der Neubau der Unterkunftsgebäude UIII und U V erfolgen. Die Gebäude werden zeitlich versetzt, nacheinander abgerissen und neu errichtet.

Die abzubrechenden Bestandsgebäude Geb. 3 und Geb. 5 sind baugleich.

Gebäudeabmessungen:
Gebäude B x L = 16,68x45,40 m.
Gebäudehöhe First H = ca. 16m
Gebäudehöhe Traufe H= ca. 9m

Gebäudevolumen:
Kellergeschoss = ca. 2.033 m3
Erdgeschoss = ca. 2.737 m3
Obergeschoss = ca. 2.737 m3
Dachgeschoss = ca. 2.012 m3
Spitzboden = ca. 378 m3
Umbauter Raum ges. = 9.897 m3

Der Baukörper ist ein langgezogener, unterkellerter dreigeschossiger Riegel. Als oberer Abschluss ist ein Satteldach mit einer Neigung von ca. 30-40° aufgesetzt. Das Dachgeschoss ist in Stahlbetonbauweise mit einem Spitzboden als Holzkonstruktion ausgebildet.
Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Das gesamte Gebäude ist ungedämmt.
Der Zugang zur Unterkunft und das Haupttreppenhaus befindet sich Mittig im Gebäude.
Insgesamt verfügen die Gebäude je über 28 Stuben für je einen oder zwei Soldaten. Zwei Stuben teilen sich dabei meist jeweils ein Badezimmer. Des Weiteren gibt es je Geschoss eine Teeküche, sowie einen Aufenthaltsraum und ein öffentliches WC.
Teile des Gebäudes sind Schadstoffbelastet, sodass vor Beginn der Abbrucharbeiten eine Schadstoffsanierung durchgeführt werden muss.





Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen
Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen:
-	Angebotsanforderung 
-	Angebotsabgabe 
-	Abrechnung.
Datenaustausch
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen – GAEB, Schnittstelle DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.
Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.
Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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